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B E K A N N T M A C H U N G 

 
Die 1. öffentliche Sitzung konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung findet am 
 

Donnerstag, den 29.04.2021 um 20:00 Uhr  
im großen Saal des Bürgerhauses  

 
statt. 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister 
 

2. Feststellung des an Jahren ältesten Mitgliedes der Gemeindevertretung 
 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

4. Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
 

5. Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der oder des Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung 

 

6. Festlegung der Reihenfolge der Vertretung der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung 

 

7. Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftführers und der Stellvertreter 
 

8. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zur Gemeindevertretung am 14.03.2021 und 
über Einsprüche nach § 25 KWG 

 

9. Bildung und Benennung der Ausschüsse und Anzahl der Ausschussmitglieder 
 

10. Wahl von Vertreter*innen und Stellvertreter*innen der Mitglieder für die Verbandsversamm-
lung der ekom21 - KRZ Hessen in der Wahlperiode 2021 - 2026 

 

11. Wahl der Vertretung, Stellvertretung und der weiteren Stellvertretung für die Verbandskam-
mer des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 

 

12. Wahl, Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung der ehrenamtlichen Beigeord-
neten (Gemeindevorstand) 

 

13. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 12.04.21 
hier: Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung 

 

14. Neuwahl einer Schiedsfrau/eines Schiedsmannes für den Schiedsamtsbezirk Niederdorfel-
den 

 

15. Mitteilungen 
 



 
 
 
Niederdorfelden, 19.04.2021 
 
gez. Kristina Schneider 
Vorsitzende der Gemeindevertretung 
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P r o t o k o l l

der 1. konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung
vom Donnerstag, 29.04.2021

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr
Sitzungsende: 22:00 Uhr

Anwesend sind:

I. Vorsitzender:
(Anwesenheitsliste entfernt)

II. Die weiteren Mitglieder

III. Von der Verwaltung

IV. Als Gäste

V. Schriftführung

Entschuldigt fehlten:
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Tagesordnung

Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister (VL-70/2021)
2. Feststellung des an Jahren ältesten Mitgliedes der Gemeindevertretung (VL-69/2021)
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit (VL-71/2021)
4. Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung (VL-72/2021)
5. Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der oder des Vorsitzenden

der Gemeindevertretung
(VL-73/2021)

6. Festlegung der Reihenfolge der Vertretung der oder des Vorsitzenden der
Gemeindevertretung

(VL-74/2021)

7. Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftführers und der Stellvertreter (VL-75/2021)
8. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zur Gemeindevertretung am

14.03.2021 und über Einsprüche nach § 25 KWG
(VL-57/2021)

9. Bildung und Benennung der Ausschüsse und Anzahl der Ausschussmit-
glie-der

(VL-77/2021)

10. Wahl von Vertreter*innen und Stellvertreter*innen der Mitglieder für die
Ver-bandsversammlung der ekom21 - KRZ Hessen in der Wahlperiode
2021 - 2026

(VL-51/2021)

11. Wahl der Vertretung, Stellvertretung und der weiteren Stellvertretung für
die Verbandskammer des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

(VL-78/2021)

12. Wahl, Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung der ehren-
amtlichen Beigeordneten (Gemeindevorstand)

(VL-79/2021)

13. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 12.04.21
hier: Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung

(VL-90/2021)

14. Neuwahl einer Schiedsfrau/eines Schiedsmannes für den Schiedsamtsbe-
zirk Niederdorfelden

(VL-83/2021)

15. Mitteilungen (VL-80/2021)
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Sitzungsverlauf

Vorsitzende der Gemeindevertretung Kristina Schneider eröffnet die Sitzung der Gemeindevertretung
um 20:00 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und der Ausschuss be-
schlussfähig ist.

Gegen die Tagesordnung erheben sich keine Einwände. Sie wird wie folgt erledigt:

Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister VL-70/2021

Bürgermeister Klaus Büttner eröffnet die Sitzung der Gemeindevertretung um 20:00 Uhr. Er stellt
die form- und fristgerechte Einladung fest. Gegen die Tagesordnungspunkte ergeben sich keine
Einwände.

2. Feststellung des an Jahren ältesten Mitgliedes der Gemeindevertre-
tung

VL-69/2021

Es wird festgestellt, dass Herr Matthias Zach, das älteste Mitglied der Gemeindevertretung ist.
Herr Zach übernimmt gem. § 57 Abs. 1 S. 3 HGO die Sitzungsleitung, bis die Wahl der oder des
Vorsitzenden der Gemeindevertretung durchgeführt ist.

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit VL-71/2021

Herr Zach begrüßt die Gemeindevertreter und stellt die Beschlussfähigkeit der Gemeindevertre-
tung fest.

4. Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung VL-72/2021

Herr Zach erklärt, dass die SPD-Fraktion Frau Kristina Schneider als Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung vorschlägt. Weitere Anträge liegen nicht vor.

Die Wahl des/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung erfolgt unter Leitung des ältesten Ge-
meindevertretermitglieds, Herrn Zach. Die Wahl erfolgt gem. § 55 Abs. 5 HGO nach Stimmen-
mehrheit. Da kein Widerspruch vorliegt, erfolgt die Wahl durch Handaufheben.

Beschluss:

Frau Kristina Schneider wird einstimmig zur Vorsitzenden der Gemeindevertretung gewählt.
Frau Schneider nimmt die Wahl an und übernimmt die Sitzungsleitung.

5. Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der oder des Vorsit-
zen-den der Gemeindevertretung

VL-73/2021

Es besteht Einvernehmen, die TOPe 5 und 6 gemeinsam zu beraten und getrennt abzustimmen.

Es liegt zu TOP 5 und zu TOP 6 jeweils ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen vor.
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Für die Wahl der Vertreter der Vorsitzenden der Gemeindevertretung haben die Fraktionen von
SPD, DL und Bündnis 90/DIE GRÜNEN folgenden gemeinsamen Wahlvorschlag vorgelegt:

1. Eisenmenger, Sandra (Bündnis 90/DIE GRÜNEN)
2. Frey, Carsten (SPD)
3. Kroh, Markus (DL)
4. Sander, Christian (SPD)
5. Schwarz, Markus (SPD)

Für die Reihenfolge der Vertretung der Vorsitzenden der Gemeindevertretung haben die Fraktio-
nen von SPD, DL und Bündnis 90/DIE GRÜNEN folgenden gemeinsamen Wahlvorschlag vorge-
legt:

,Für die Vertretungsregelung wird die alphabetische Rotation mit jährlichem Wechsel (01.05. je-
den Jahres) angewendet´

Da kein weiterer Wahlvorschlag vorliegt und kein Widerspruch für eine offene Abstimmung vor-
liegt, werden durch Handaufheben die nachfolgenden Beschlüsse gefasst.

Beschluss:

Als Vertreter der Vorsitzenden der Gemeindevertretung werden einstimmig folgende Gemeinde-
vertreter gewählt:

1. Eisenmenger, Sandra (Bündnis 90/DIE GRÜNEN)
2. Frey, Carsten (SPD)
3. Kroh, Markus (DL)
4. Sander, Christian (SPD)
5. Schwarz, Markus (SPD)

6. Festlegung der Reihenfolge der Vertretung der oder des Vorsitzenden
der Gemeindevertretung

VL-74/2021

Über die Reihenfolge der Vertretung der Vorsitzenden der Gemeindevertretung wird einstimmig
folgender Beschluss gefasst:

Beschluss:

,Für die Vertretungsregelung wird die alphabetische Rotation mit jährlichem Wechsel (01.05. je-
den Jahres) angewendet´

7. Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftführers und der Stellvertreter VL-75/2021

Die Vorsitzende Frau Schneider erläutert, dass der Gemeindevorstand hierzu einen Wahlvor-
schlag vorgelegt hat. Weitere Wahlvorschläge liegen auf Frage von Frau Schneider nicht vor. Es
besteht Einvernehmen, über den Wahlvorschlag insgesamt und in offener Abstimmung zu be-
schließen.

Die Gemeindevertretung fasst einstimmig den nachfolgenden Beschluss.

Beschluss:

Als Schriftführerin für die Gemeindevertretung wird Frau Nicole Weicker und als stellvertretender
Schriftführer bzw. Schriftführerin werden Herr Stefan Waas und Frau Ute Klingelhöfer gewählt.

8. Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zur Gemeindevertretung VL-57/2021
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am 14.03.2021 und über Einsprüche nach § 25 KWG

Beschluss:

Laut Vorlage des Gemeindevorstandes liegen keine Einsprüche gegen die Gültigkeit des Wahler-
gebnisses vor.Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die Gültigkeit der Gemeindewahl
vom 14.03.2021

9. Bildung und Benennung der Ausschüsse und Anzahl der Ausschuss-
mitglieder

VL-77/2021

Frau Schneider weist darauf hin, dass hierzu ein Antrag der Fraktion ‚Bündnis 90/DIE GRÜNEN
vorliegt, eine Kinderkommission, eine Seniorenkommission und einen Jugendbeirat zu bilden. Da
der Gemeindevorstand über die Bildung von Kommissionen entscheidet, kann die Gemeindever-
tretung hierüber nicht entscheiden.

Herr Zach führt aus, dass der Antrag eine Bitte an den Gemeindevorstand ist, die vorgeschlage-
nen Kommissionen zu bilden. Herr Zach schlägt vor, den Antrag zur weiteren Beratung in die
Ausschüsse zu verweisen.

Frau Frey bittet ebenfalls, diesen Antrag zur weiteren Beratung in den Ausschuss zu verweisen.

Herr Schmidt hält es für wichtig, dass sich die Fraktionen über diesen Antrag verständigen und
schlägt vor, diesen Antrag in den Haupt- Finanz- und Sozialausschuss zu verweisen.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den Antrag der Fraktion ‚Bündnis 90/DIE
GRÜNEN‘ zur Bildung von weiteren Kommissionen für eine weitere Beratung in den Haupt- Fi-
nanz- und Sozialausschuss zu verweisen.

Frau Schneider erklärt, dass der Antrag der SPD Fraktion zur Bildung zweier Ausschüsse,
nämlich des Haupt- Finanz- und Sozialausschusses sowie es Planungs- Umwelt- Kulturaus-
schusses im Benennungsverfahren nach § 62 Abs. 2 HGO zu bilden, vorliegt.

Auf Frage von Frau Schneider liegt kein weiterer Vorschlag zur Bildung von Ausschüssen vor. Da
kein Widerspruch in Bezug auf eine offene Abstimmung vorliegt, fasst die Gemeindevertretung in
offener Abstimmung einstimmig den nachfolgenden Beschluss:

Beschluss:

Es werden ein Haupt- Finanz- und Sozialausschuss (HFSA) sowie ein Planungs- Umwelt- und
Kulturausschuss (PUKA) gebildet.
Die Anzahl der Sitze in den beiden Ausschüssen beträgt 7.
Die Ausschüsse werden nach dem Benennungsverfahren gem. § 62 Abs. 2 HGO besetzt.

Auf die Fraktionen entfallen folgende Sitze:
SPD 4, DL 2, Bündnis 90/DIE GRÜNEN 1.

Die Fraktionen werden gebeten, die Namen ihrer Ausschussmitglieder der Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung schriftlich mitzuteilen, da sie zur konstituierenden Sitzung einladen wird. Bei
der Benennung der Ausschussmitglieder können auch fraktionsfremde Gemeindevertreterinnen
und Gemeindevertreter Berücksichtigung finden. Sie wird als Vorsitzende der Gemeindevertre-
tung die Zusammensetzung der Ausschüsse schriftlich bekannt geben.

10. Wahl von Vertreter*innen und Stellvertreter*innen der Mitglieder für
die Verbandsversammlung der ekom21 - KRZ Hessen in der Wahlpe-

VL-51/2021
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riode 2021 - 2026

Frau Schneider führt aus, dass ein Wahlvorschlag der SPD-Fraktion vorliegt. Auf Nachfrage stellt
Frau Schneider fest, dass kein weiterer Wahlvorschlag vorliegt. Es liegt kein Wunsch vor, nach
Namen getrennt abzustimmen. Die Gemeindevertretung fasst in offener Abstimmung einstimmig
den nachfolgenden Beschluss.

Beschluss:

1. Als Vertreter/in der Gemeinde Niederdorfelden für die Verbandsversammlung der ekom21-
KGRZ Hessen wird Herr Bürgermeister Klaus Büttner gewählt.

2. Als Stellvertreter/in des/der Vertreters/in der Gemeinde Niederdorfelden für die Verbandsver-
sammlung der ekom21 – KGRZ Hessen wird Herr Stephan Hoßfeld gewählt.

11. Wahl der Vertretung, Stellvertretung und der weiteren Stellvertretung
für die Verbandskammer des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

VL-78/2021

Lt. Frau Schneider liegt zu diesem TOP ein Wahlvorschlag der SPD-Fraktion, sowie ein Antrag
der Fraktion Dorfelder Liste für die weitere Stellvertretung für die Verbandskammer des Regional-
verbandes Frankfurt RheinMain vor.

Auf Frage von Frau Schneider liegen darüber hinaus keine weiteren Wahlvorschläge vor. Es liegt
kein Wunsch vor, nach Namen getrennt abzustimmen. Die Gemeindevertretung fasst in offener
Abstimmung einstimmig den nachfolgenden Beschluss:

Beschluss:

Als Vertreter der Gemeinde Niederdorfelden für die Verbandskammer des Regionalverbandes
FrankfurtRheinMain wird Herr Bürgermeister Klaus Büttner gewählt.

Als Stellvertreter der Gemeinde Niederdorfelden für die Verbandskammer des Regionalverban-
des FrankfurtRheinMain wird Herr Karl Markloff gewählt.

Als weiterer Stellvertreter der Gemeinde Niederdorfelden für die Verbandskammer des Regional-
verbandes FrankfurtRheinMain wird Herr Horst Schmidt gewählt.

12. Wahl, Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung der eh-
renamtlichen Beigeordneten (Gemeindevorstand)

VL-79/2021

Frau Schneider erklärt, dass die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN den Antrag gestellt hat, den
Gemeindevorstand auf 7 Mitglieder zu erhöhen.

13. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 12.04.21
hier: Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung

VL-90/2021

Frau Eisenmenger erläutert den Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und schlägt vor,
den Antrag zur weiteren Beratung in den Haupt- Finanz- und Sozialausschuss zu verweisen.

Frau Frey und Herr Schmidt unterstützen den Vorschlag, den Antrag in den HFSA zu verweisen.

Beschluss:
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Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE
GRÜNEN zur Änderung der Geschäftsordnung zur weiteren Beratung in den Haupt- Finanz- und
Sozialausschuss zu überweisen.

14. Neuwahl einer Schiedsfrau/eines Schiedsmannes für den Schieds-
amtsbezirk Niederdorfelden

VL-83/2021

Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig, den Tagesordnungspunkt Neuwahl eines Schieds-
mannes zur weiteren Beratung in den Haupt- Finanz- und Sozialausschuss zu verweisen.

15. Mitteilungen VL-80/2021

Bürgermeister Klaus Büttner verliest die in der Protokollanlage hinzugefügten Mitteilungen.

Die Vorsitzende der Gemeindevertretung Frau Kristina Schneider schließt die Sitzung der Ge-
meindevertretung um 22:00 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden für Ihre Teilnahme.

Niederdorfelden, 30.04.2021

gez. Kristina Schneider gez. Nicole Weicker

Vorsitzende der Gemeindevertretung Schriftführerin



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-70/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister

Sachdarstellung:

Beschlussvorschlag:



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-69/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Feststellung des an Jahren ältesten Mitgliedes der Gemeindevertretung

Sachdarstellung:
Gemäß § 56 HGO ist es Aufgabe des Bürgermeisters, die Gemeindevertretung zur ersten Sitzung
nach der Wahl zu laden. Diese Funktion erlischt mit der Eröffnung, Begrüßung und der Feststelung
des an Jahren ältesten Mitgliedes, das den Vorsitz der Gemeindevertretung bis zum Abschluss der
Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung weiter führt.

Das an Jahren älteste Mitglied der Gemeindevertretung ist nach dem bislang festgestellten Wahl-
ergebnis Herr Matthias Zach, An der Gänsweide 18, 61138 Niederdorfelden.

Beschlussvorschlag:



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-71/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Sachdarstellung:

Beschlussvorschlag:



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-72/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Sachdarstellung:
Gemäß § 57 HGO wählt die Gemeindevertretung in der ersten Sitzung nach der Wahl aus ihrer
Mitte eine/n Vorsitzende/n.

Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung wird gem. § 55 Abs. 5 HGO nach Stimmen-
mehrheit gewählt. Gewählt wird schriftlich und geheim auf Grund von Wahlvorschlägen aus der
Mitte der Gemeindevertretung. Die Wahlvorschläge sollten schriftlich bis spätestens zum Aufruf
des Tagesordnungspunktes vorliegen.

Wenn niemand widerspricht, kann durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden (§ 55 Abs.
3 S.2 HGO).

Nimmt die gewählte Person die Wahl an, hat sich die Gemeindevertretung konstituiert und ist da-
mit handlungsfähig. Die oder der neue Vorsitzende der Gemeindevertretung übernimmt die Sit-
zungsleitung.

Zur Vorbereitung der Wahl wird gebeten, bis zum Sitzungstag 12:00 Uhr, die Vorschläge bei
der Gemeindeverwaltung schriftlich mitzuteilen.

Beschlussvorschlag:

Anlage(n):
(1) Antrag SPD_Vorsitz_Gemeindevertretung



Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 
Fraktion Niederdorfelden 
 
 
 
 

Niederdorfelden, 14. April 2021 
An den Bürgermeister 
Herr Klaus Büttner 
-Geschäftsstelle Rathaus- 
 
61138 Niederdorfelden 
 
 
 
Sitzung der Gemeindevertretung am 29. April 2021 
 
 
 
Wahl des/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Büttner, 
 
die SPD Fraktion schlägt für die Wahl des/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung  
 
Frau Kristina Schneider 
 
vor. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Juliane Frey 
SPD Fraktion 



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-73/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Wahl der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der oder des Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung

Sachdarstellung:
Nach der Wahl der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung erfolgt die Wahl der Stellvertreterinnen
bzw. Stellvertreter. Die Zahl der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter ist in der Hauptsatzung unter § 3 Abs.
2 mit fünf Stellvertreterinnen oder Stellvertreter festgelegt.

Die Wahl der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erfolgt nach dem Verhältniswahlverfahren, da mehrere
unbesoldete Stellen zu besetzen sind (§ 55 Abs. 1 S.1 HGO).

Wahlleiterin bzw. Wahlleiter ist der oder die Vorsitzende der Gemeindevertretung.

Gewählt wird schriftlich und geheim auf Grund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung.
Die Wahlvorschläge müssen schriftlich eingereicht werden, da der Gesetzgeber in § 55 Abs. 4 HGO von
einer Unterzeichnung der Wahlvorschläge ausgeht. Hier ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Zahl
an Unterschriften unter dem Wahlvorschlag (z.B. sämtliche Mitglieder der Fraktion) vorhanden sind.

Haben sich alle Gemeindeverteterinnen und Gemeindevertreter auf einen einheitlichen Wahlvorschlag geei-
nigt, ist gem. § 55 Abs. 2 S.1 HGO der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über die Annahme
dieses Wahlvorschlags ausreichend; Stimmenthaltungen sind unerheblich. Eine geheime Abstimmung findet
in diesem Fall nicht statt.

Zur Wahlvorbereitung wird gebeten, möglichst bis zum Sitzungstag, 12:00 Uhr, Vorschläge oder ei-
nen gemeinsamen Wahlvorschlag bei der Gemeindeverwaltung schriftlich einzureichen.

Beschlussvorschlag:

Anlage(n):
(1) gemeins. Antrag der Parteien_Stellvertreter_Gemeindevertr.



  
 
 
 
 
 

Niederdorfelden, 14. April 2021 
An den Bürgermeister 
Herr Klaus Büttner 
-Geschäftsstelle Rathaus- 
 
61138 Niederdorfelden 
 
  
 
Sitzung der Gemeindevertretung am 29. April 2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Büttner, 
die Fraktionen der SPD, DL und Bündnis 90 / DIE GRÜNEN stellen zur Tagesordnung der 
konstituierenden Gemeindevertretersitzung am 29. April 2021 folgenden Antrag: 
 
Wahl der Vertreter der/des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
 
 
Antrag und Beschlussvorschlag: 
 
Für die Wahl der Vertreter der/des Vorsitzenden der Gemeindevertretung reichen die Frakti-
onen von SPD, DL und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN folgenden gemeinsamer Wahlvorschlag 
ein: 
Folgende Personen werden vorgeschlagen: 
 

1. Eisenmenger, Sandra (Bündnis90/Grüne) 

2. Frey, Carsten    (SPD) 

3. Kroh, Markus   (DL) 

4. Sander, Christian  (SPD) 

5. Schwarz, Markus  (SPD) 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 

Juliane Frey   Horst Schmidt    Sandra Eisenmenger 
SPD Fraktion   Fraktion Dorfelder Liste   Fraktion Bündnis 90 /  

DIE GRÜNEN 



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-74/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Festlegung der Reihenfolge der Vertretung der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung

Sachdarstellung:
Für die beendete Wahlzeit der Gemeindevertretung wurde seither die Regelung angewendet, dass
die stellvertrtenden Vorsitzenden der Gemeindevertretung in alphabetischer Reihenfolge jeweils
für ein Jahr (ab dem 01.05. eines jeden Jahres) die oder den Vorsitzenden vertreten.

Sollte diese Regelung beibehalten werden, wird folgender Beschlussvorschlag vorgelegt.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt, die Vertretungsregelung bei Rotation mit jährlichem Wechsel
zum 01.05. eines jeden Jahres in alphabetischer Reihenfolge.

Anlage(n):
(1) gemeins.Antrag d. Parteien_ReihenfolgeStellvertreter Gemeindevertr.



  
 
 
 
 
 

Niederdorfelden, 14. April 2021 
An den Bürgermeister 
Herr Klaus Büttner 
-Geschäftsstelle Rathaus- 
 
61138 Niederdorfelden 
 
 
 
Sitzung der Gemeindevertretung am 29. April 2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Büttner, 
die Fraktionen der SPD, DL und Bündnis 90 / DIE GRÜNEN stellen zur Tagesordnung der 
konstituierenden Gemeindevertretersitzung am 29. April 2021 folgenden Antrag: 
 
Beschluss über die Reihenfolge bei der Vertretung der/des Vorsitzenden der Gemein-
devertretung 
 
 
Antrag und Beschlussvorschlag: 
 
“Für die Vertretungsregelung wird die alphabetische Rotation mit jährlichem Wechsel (01.04. 
jeden Jahres) angewendet “ 
 

Begründung: 
Erfolgt mündlich 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
 

Juliane Frey   Horst Schmidt    Sandra Eisenmenger 
SPD Fraktion   Fraktion Dorfelder Liste   Fraktion Bündnis 90 /  

DIE GRÜNEN 



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-75/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Wahl der Schriftführerin bzw. des Schriftführers und der Stellvertreter

Sachdarstellung:
Zur Schriftführerin oder zum Schriftführer können Gemeindevertrterinen bzw. Gemeindevertreter, Gemeinde-
bedienstete sowie Bürgerinnen und Bürger gewählt werden (§ 61 Abs. 2 S.2 HGO).

Sie oder er ist nach Stimmenmehrheit (§ 55 Abs.5 HGO) zu wählen. Gewählt wird schriftlich und geheim auf
Grund von Wahlvorschlägen. Wenn niemand widerspricht, kann durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt
werden.

Die Gemeindevertetung sollte mindestens zwei Stellvertreterinen oder Stellvertreter wählen.
Die Wahl der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erfolgt nach dem Verhältniswahlverfahren, da mehrere
gleichartige unbesoldete Stellen zu besetzen sind. Gewählt wird schriftlich und geheim auf Grund von Wahl-
vorschlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung. Haben sich alle Gemeindevertreter auf einen einheitli-
chen Wahlvorschlag geeignigt, ist gem. § 55 Abs. 2 S.1 HGO der einstimmige Beschluss der Gemeindever-
treterung über die Annahme dieses Wahlvorschlags ausreichend; Stimmenthaltungen sind unerheblich. Liegt
kein einheitlicher Wahlvorschlag vor, werden die Stellen nach Verfahren Hare-Niemeyer verteilt (§ 55 Abs. 4
HGO i.V. m. § 22 KWG).

Als Schriftführerin für die Gemeindevertretung werden Frau Nicole Weicker und als Stellvertretende
Schriftführer bzw. Schriftführerin Herr Stefan Waas und Frau Ute Klingelhöfer vorgeschlagen.
Es handelt sich bei allen genannten Personen um Bedienstete der Gemeinde Niederdorfelden. Von allen
Personen liegt die schriftliche Zustimmung vor.

Sollten weitere Vorschläge gemacht werden, wird gebeten, diese mit Zustimmungserklärung der Vor-
geschlagenen wegen der Wahlvorbereitung möglichst bis zum Sitzungstag, 12:00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung schriftlich bekannt zu geben.

Beschlussvorschlag:



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Verwaltungsservice

Drucksachen Nr.: VL-57/2021
Datum, 23.03.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevorstand 20.04.2021
Gemeindevertretung 29.04.2021

Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl zur Gemeindevertretung am 14.03.2021 und über
Einsprüche nach § 25 KWG

Sachdarstellung:
Zu den Aufgaben der neuen Gemeindevertretung gehört es, selbst die Gültigkeit der Wahl zu
prüfen und über Einsprüche nach § 25 KWG zu entscheiden (§ 26 Abs. 1 KWG). Sie soll die
Wahlprüfung in der ersten Sitzung nach der Wahl vornehmen (§ 57 Abs. 1 KWO). Sofern die Ein-
spruchsfrist bei der ersten Sitzung nach der Wahl noch nicht abgelaufen war, darf der Beschluss
auch in der nächsten Sitzung gefasst werden.

Die Einspruchsfrist gegen die Wahl lief am 10. April 2021 ab. Da keine Einsprüche vorliegen, ist
die Gültigkeit der Wahl vom 14.03.2021 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14.03.2021



Verteilung der Sitze
Gemeindewahl 14.03.2021
Gemeinde Niederdorfelden

Sitzverteilung
Es wurden 15 Sitze vergeben.
gewählte Kandidaten

Partei Kandidat Mandat

GRÜNE Zach, Matthias Personenwahl

GRÜNE Eisenmenger, Sandra Personenwahl

SPD Frey, Juliane Personenwahl

SPD Schneider, Kristina Personenwahl

SPD Bischoff, Dirk Personenwahl

SPD Frey, Carsten Personenwahl

SPD Sander, Christian Personenwahl

SPD Markloff, Karl Personenwahl

SPD Schwarz, Markus Personenwahl

SPD Köhler, Stefan Personenwahl

DL Schmidt, Horst Personenwahl

DL Heinemeyer, Carolin Personenwahl

DL Bauscher, Peter Personenwahl

DL Bauscher, Julia Personenwahl

DL Kroh, Markus Personenwahl
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Verteilung der Sitze auf Parteien

Ausgangszahl: 15 Sitze
Lfd. Nr. Partei / Wäh-

ler-
gruppe

Stimmen-
zahl

Ausgangs-
zahl

Gesamt-
stimmen-
zahl

Anteil Sitze nach
ganzen Zah-
len

Zusatzsitz Sitze nach
dem größten
Rest

Zuteilungs-
zahl

1 GRÜNE 3161 * 15 : 22337 2.1227 2 0 2

2 SPD 11704 * 15 : 22337 7.8596 7 1 8

3 DL 7472 * 15 : 22337 5.0177 5 0 5

Verteilung der Sitze auf die Kandidaten der Partei GRÜNE
Der Partei stehen 2 Sitze zu.

Kandidat Stimmen

Zach, Matthias 480

Eisenmenger, Sandra 327

Verteilung der Sitze auf die Kandidaten der Partei SPD
Der Partei stehen 8 Sitze zu.

Kandidat Stimmen

Frey, Juliane 1192

Schneider, Kristina 1177

Bischoff, Dirk 1109

Frey, Carsten 959

Sander, Christian 767

Markloff, Karl 735

Schwarz, Markus 717

Köhler, Stefan 703

Verteilung der Sitze auf die Kandidaten der Partei DL
Der Partei stehen 5 Sitze zu.

Kandidat Stimmen

Schmidt, Horst 969

Heinemeyer, Carolin 937

Bauscher, Peter 680

Bauscher, Julia 649

Kroh, Markus 631

Berechnung der Nachrücker der Partei GRÜNE
Die Partei hat 12 Nachrücker.

Kandidat Stimmen

Dr. Schrimpf-Alt, Anne 271

Dr. Alt, Milan 226

Scheid, Marion 226

Yadigar, Umut 224

Conen, Ursule 208

Rödel, Martin 203

Mistetzky, Josef 201

Heipel, Oscar 194
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Leipold, Rudolf 188

Schoder, Martina 151

Mistetzky, Michaela 143

Georg, Erwin 119

Berechnung der Nachrücker der Partei SPD
Die Partei hat 7 Nachrücker.

Kandidat Stimmen

Keppler, Louis 668

Hoßfeld, Stephan 665

Schott, Reinhard 663

Linossi, Tatjana 623

Dr. Stracke, Patric 623

Bernardy, Jörg 553

Ridder, Dominique 550

Berechnung der Nachrücker der Partei DL
Die Partei hat 8 Nachrücker.

Kandidat Stimmen

Bauscher, Thomas 596

Czmok, Stanislaus 547

Czmok, Christoph 516

Stępień, Andrzej 442

Heine, Christof 426

Theopold, Jörg 389

Kaiser, Michael 353

Steinert-Schmidt, Waltraud 337
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Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-77/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Bildung und Benennung der Ausschüsse und Anzahl der Ausschussmitglieder

Sachdarstellung:
In der Hauptsatzung ist die Bildung der Ausschüsse und die Anzahl der Mitglieder wie nachfolgend
aufgeführt geregelt:

§ 2 Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse
(1) Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:
1. Haupt- Finanz- und Sozialausschuss
2. Planungs- Umwelt und Kulturausschuss
(2) Die Ausschüsse haben 7 Mitglieder.

Eine Änderung der Ausschüsse hat daher auch eine Änderung der Hauptsatzung zur Folge.

Sollte es zu einer Wahl der Ausschussmitglieder kommen, erfolgt dies im Verhältniswahlverfahren, weil meh-
rere gleichartige unbesoldete Stellen zu besetzen sind (§ 55 Abs. 1 S. 1 HGO). Wahlleiterin oder Wahlleiter
ist die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung (§ 55 Abs. 4 S. 3 HGO). Die Wahl findet gem. § 55
Abs. 3 HGO schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung
statt. Die Wahl erfolgt also aufgrund von Wahlvorschlägen, welche die Bewerber in erkennbarer Reihenfolge
aufführen. Die Wahlvorschläge sind schriftlich einzureichen und sollten von den Gemeindevertretern unter-
zeichnet sein, welche den jeweiligen Wahlvorschlag unterstützen.

Die Gemeindevertretung kann die Wahl auch nach § 55, Absatz 2 HGO vornehmen. Dieses einfachere Ver-
fahren setzt voraus, dass sich alle Gemeindevertreter auf einen einheitlichen Wahlvorschlag geeinigt haben.
Dann ist offen abzustimmen und der einstimmige Beschluss der Gemeindevertretung über die Annahme des
Wahlvorschlags reicht aus. Stimmenthaltungen sind hierbei unerheblich.

Die Gemeindevertretung kann die Wahl auch im Benennungsverfahren nach § 62 Abs. 2 HGO bestimmen.
Es handelt sich hierbei um das sogenannte Benennungsverfahren, wonach der Besetzung eines Ausschus-
ses zunächst ein Beschluss der Gemeindevertretung vorausgeht, in dem Name und Größe des Ausschus-
ses festgelegt werden. Der Ausschuss soll sich nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen unter Anwendung
der gesetzlichen Verteilungskriterien zusammensetzen. Dieses Stärkeverhältnis ist von der/dem Vorsitzen-
denden der Gemeindevertretung zu ermitteln. Die Wahl findet gem. § 55 Abs. 3 HGO schriftlich und geheim
aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung statt.

Im Anschluss an diesen Beschluss müssen die Fraktionen die Namen ihrer Ausschussmitglieder der/dem
Vorsitzenden der Gemeindevertretung schriftlich benennen, weil diese zur konstituierenden Sitzung der
Ausschüsse einlädt. Das Benennungsrecht der Fraktionen für Ausschussmitglieder beschränkt sich nicht auf
Fraktionsangehörige. Eine Fraktion darf ihr Kontingent von Vertretern aus der gesamten Gemeindevertre-
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tung nach Belieben aussuchen, kann also auch fraktionsfremde Gemeindevertreter benennen.

Nach Eingang der Benennungen gibt der oder die Vorsitzende der Gemeindevertretung die Zusammenset-
zung der Ausschüsse schriftlich bekannt. Haben sich die Ausschüsse konstituiert, dann müssen die Fraktio-
nen ihre Vertreter auch deren Vorsitzenden schriftlich benennen, damit diese die ordentlichen Mitglieder
kennen und einzuladen vermögen. Dies gilt auch für den Fall, dass Ausschussmitglieder ausgetauscht oder
ersetz werden sollen, was jederzeit geschehen kann. Insofern bietet das Benennungsverfahren auch die
relativ unkomplizierte Möglichkeit, Mitglieder der Gemeindevertretung, die z.B. nach der Wahl der Beigeord-
neten oder wegen anderer Gründe in die Gemeindevertretung nachrücken, in Ausschüsse zu delegieren.

Für den Fall einer formellen Wahl wird wegen der Sitzungsvorbereitung gebeten, den gemeinsamen
oder die getrennten Wahlvorschläge möglichst bis zum Sitzungstag, 12:00 Uhr, bei der Gemeindever-
waltung schriftlich einzureichen.

Beschlussvorschlag:

Anlage(n):
(1) Antrag Bündnis 90 DIE GRÜNEN Bild.v. Gremien u. Aussch.23.03.21
(2) Antrag der SPD_Bildung d.Ausschüsse











Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-51/2021
Datum, 16.03.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Wahl von Vertreter*innen und Stellvertreter*innen der Mitglieder für die Verbandsversamm-
lung der ekom21 - KRZ Hessen in der Wahlperiode 2021 - 2026

Sachdarstellung:
Die Gemeinde Niederdorfelden ist Mitglied der ekom21 – KGRZ Hessen. Die Verbandsversamm-
lung der ekom21 besteht aus den Vertreter*innen und Stellvertreter*innen der Mitglieder. Jedes
Mitglied entsendet eine/n Vertreter/in. Die Gemeindevertretung wählt für die Dauer ihrer Wahlzeit
eine/n Vertreter/in und eine/n Stellverteter/in des/der Vertreters/in für die Verbandsversammlung (§
6 Abs.2 der Satzung der ekom21).
Die Wahl ist in getrennten Wahlgängen nach Stimmenmehrheit durchzuführen. Gewählt wird
schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung.
Wenn niemand widerspricht, kann durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden. Gewählt
ist derjenige/diejenige Bewerber/in, für dem/die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen abgege-
ben ist. Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen, Stimmenthaltungen als ungültige Stimmen (§ 55
Abs. 1,3 und 5 HGO).

In der vergangenen Legislaturperiode war Herr Bürgermeister Klaus Büttner als Vertreter und der
Vorsitzende des Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss als Stellvertreter für die Verbandsversamm-
lung der ekom21 gewählt.

Für die Wahlvorbereitung wird gebeten, möglichst bis zum Sitzungstag 12:00 Uhr, die Vor-
schläge bei der Gemeindeverwaltung schriftlich mitzuteilen.

Beschlussvorschlag:
1. Als Vertreter/in der Gemeinde Niederdorfelden für die Verbandsversammlung der ekom21-
KGRZ Hessen wird gewählt:

sxxxxxxxxxx

2. Als Stellvertreter/in des/der Vertreters/in der Gemeinde Niederdorfelden für die Verbandsver-
sammlung der ekom21 – KGRZ Hessen wird gewählt:

xxxxxxxxxxxxx
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Anlage(n):
(1) Antrag SPD Vertreter Verbandsvers.ekom21



Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 
Fraktion Niederdorfelden 
 
 
 
 

Niederdorfelden, 14. April 2021 
An den Bürgermeister 
Herr Klaus Büttner 
-Geschäftsstelle Rathaus- 
 
61138 Niederdorfelden 
 
 
 
Sitzung der Gemeindevertretung am 29. April 2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Büttner, 
die SPD Fraktion schlägt für die Wahl einer Vertreterin/eines Vertreters für die Verbandsver-
sammlung der ekom21 – KGRZ Hessen in der Wahlperiode 2021-2026 
Herrn Bürgermeister Klaus Büttner vor. 
 
Für die Wahl einer Stellvertreterin/eines Stellvertreters für die Verbandsversammlung der 
ekom21 – KGRZ Hessen in der Wahlperiode 2016-2021 schlägt die SPD Fraktion Herrn 
Stephan Hoßfeld vor. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Juliane Frey 
SPD Fraktion 



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-78/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Wahl der Vertretung, Stellvertretung und der weiteren Stellvertretung für die Verbandskam-
mer des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Sachdarstellung:
Nach § 11 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (MetropolG) wählen die
Vertretungskörperschaften der Verbandsmitglieder für die Dauer der Wahlzeit ihrer Vertretungskörperschaft
eine Vertreterin/einen Vertreter, eine Stellvertretung und eine weitere Stellvertretung in die Verbandskammer
des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain.Wählbar sind nur Mitglieder der Organe der Gemeinde.

Damit sich die Verbandskammer in der terminierten Sitzung am 15. September 2021 konstituieren kann,
werden wir vm Regionalverband gem. § 13 (1) MetropolG gebeten, die Wahl der Vertreterin/des Vertreters,
der Stellvertretung und der weiteren Stellvertretung rechtzeitig durchzuführen.

Sowohl die Wahl der Vertreterin/des Vertreters als auch der Stellvertreter erfolgt gem. § 55, Abs. 1 HGO
nach Stimmenmehrheit, denn es sind nicht mehrere gleichrangige unbesoldete Stellen zu besetzen. Sie wird
schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeindevertretung durchgeführt.

Wenn niemand widerspricht, kann durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden (§ 55, Abs. 3 HGO).

Gewählt ist derjenige Bewerber oder die Bewerberin, für den oder die mehr als die Hälfte der gültigen Stim-
men abgegeben sind. Das Verfahren bestimmt sich im Übrigen nach § 55, Abs. 5 HGO.

Wegen der Wahlvorbereitung wird gebeten, möglichst bis zum Sitzungstag 12:00 Uhr, die Vorschläge
bei der Gemeindeverwaltung schriftlich bekannt zu geben.

Beschlussvorschlag:

Anlage(n):
(1) Antrag SPD_Regionalverband.docx



Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 
Fraktion Niederdorfelden 
 
 
 
 

Niederdorfelden, 14. April 2021 
An den Bürgermeister 
Herr Klaus Büttner 
-Geschäftsstelle Rathaus- 
 
61138 Niederdorfelden 
 
 
 
Sitzung der Gemeindevertretung am 29. April 2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Büttner, 
 
die SPD Fraktion schlägt für die Wahl einer Vertreterin/eines Vertreters für die Verbands-
kammer des Regionalverbandes Frankfurt Rhein-Main Herrn Bürgermeister Klaus Büttner 
vor. 
 
Für die Wahl des ersten Stellvertreters der Vertreterin/des Vertreters für die Verbandskam-
mer des Regionalverbandes Frankfurt Rhein-Main schlägt die SPD Fraktion 
Herrn Karl Markloff vor. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Juliane Frey 
SPD Fraktion 



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-79/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Wahl, Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung der ehrenamtlichen Beigeord-
neten (Gemeindevorstand)

Sachdarstellung:
Gemäß § 39a HGO wählt die Gemeindevertretung die ehrenamtlichen Beigeordneten für die Wahlzeit der
Gemeindevertretung. Die bisherigen Beigeordneten führen zwar gemäß § 41 HGO vorläufig die
Amtsgeschäfte fort, dennoch sollte die Neuwahl bald erfolgen.

Die Stellen von ehrenamtlichen Beigeordneten sind gleichartige unbesoldete Stellen im Sinne von § 55 Abs.
1 S.1 HGO. Erste/r Beigeordnete/r wird der erste Bewerber des Wahlvorschlages, der die meisten Stimmen
erhalten hat. Für das Wahlverfahren gelten die gleichen Ausführungen wie zur Wahl der Stellvertreter oder
der Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Der Einfachheithalber wird daher auf diese Erläuterungen verwie-
sen.

Nicht anzuwenden ist der § 62 Abs. 2 HGO, da sich dieser nur auf die Bildung von Ausschüssen der Ge-
meindevertretung bezieht.

Wahlleiter/in ist die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung.

Nach ihrer Wahl werden die neugewählten ehrenamtlichen Beigeordneten gemäß § 46 Abs. 2 HGO vom
Bürgermeister zu Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbeamten ernannt und Ihnen wird die Ernennungsurkunde
über die Berufung in das Amt ausgehändigt. Darauf folgt die Vereidigung, die von der oder dem Vorsitzen-
den der Gemeindevertretung vorzunehmen ist.

Dabei ist es unerheblich, ob Beigeordnete bereits in der vergangenen Wahlperiode dieses Amt bekleideten
oder sonst als Beamte einen Diensteid geleistet haben.

Sollten derzeitige Mitglieder der Gemeindevertretung zu Beigeordneten gewählt und ernannt werden, wird
der Bürgermeister als Gemeindewahlleiter die Nachrücker während der Sitzung der Gemeindevertretung
feststellen und die mündlich benachrichten, wenn sie anwesend sein sollten. Nehmen sie die Wahl an, so
erwerben sie damit die Rechtstellung von Gemeindevertretern und können sofort an der weiteren Sitzung
teilnehmen. Es ist unschädlich, wenn sie nicht eingeladen waren.

Zwar kann jeder Wahlberechtigte binnen zwei Wochen nach der Bekanntmachung gegen das Nachrücken
Einspruch erheben, dies hindert die Nachrücker aber nicht, auch schon vor Ablauf der Einspruchsfrist, also
sofort, an den Sitzungen der Gemeindevertretung teilzunehmen.

Wegen der Wahlvorbereitung wird gebeten, möglichst bis zum Sitzungstag 12:00 Uhr, Vorschläge bei der
Gemeindeverwaltung schriftlich bekannt zu geben.
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Beschlussvorschlag:

Anlage(n):
(1) Antrag Bündnis 90 DIE GRÜNEN_Wahlvorschlag Beigeordnete v.23.03.21
(2) Antrag SPD_Wahlvorschlag Beigeordnete v. 14.04.21
(3) Antrag Dorfelder Liste_Wahlvorschlag Beigeordnete v. 15.04.21







Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 
Fraktion Niederdorfelden 
 
 
 
 

Niederdorfelden, 14. April 2021 
An den Bürgermeister 
Herr Klaus Büttner 
-Geschäftsstelle Rathaus- 
 
61138 Niederdorfelden 
 
 
 
Sitzung der Gemeindevertretung am 29. April 2021 
 
 
Wahl der Beigeordneten 
 
 
Wahlvorschlag der SPD: 
 
Die SPD Fraktion reicht folgenden Wahlvorschlag für die Wahl der Beigeordneten ein: 
 
 
 
1. Markloff, Karl  

2. Schott, Reinhard  

3. Köhler, Stefan   

4. Frey, Carsten   

5. Ridder, Dominique   

6. Stracke, Dr. Patric   

7. Linossi, Tatjana  

8. Keppler, Louis   

9. Hoßfeld, Stephan 

10. Sander, Christian  

11. Schwarz, Markus  

12. Bischoff, Dirk  

13. Umlauf, Frank  

14. Bernardy, Jörg 

15. Schneider, Kristina   

16. Frey, Juliane  



Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 
Fraktion Niederdorfelden 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

 
  
  
 
 

Juliane Frey    Stephan Hoßfeld   Carsten Frey 
 





Der Gemeindevorstand

Ersteller: 
Fachbereich:
Fachbereich Verwaltungsservice

Drucksachen Nr.: VL-90/2021
Datum, 14.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 30.06.2021
Gemeindevertretung 08.07.2021
Gemeindevorstand 24.08.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 08.09.2021
Gemeindevertretung 16.09.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.10.2021
Gemeindevertretung 04.11.2021

Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 12.04.21
hier: Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung

Sachdarstellung:
Der von der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN gestellte Antrag vom 12.04.21 wird der Gemeinde-
vertretung vorgelegt.

Die Gemeindevertretung hat am 29.04.2021 den o.a. Antrag zur weiteren Beratung in den Haupt- 
Finanz- und Sozialausschuss überwiesen.

Die Gemeindevertretung hat am 16.09.2021 den Antrag zur weiteren Beratung in den Haupt-, Fi-
nanz- und Sozialausschuss verwiesen.

Beschlussvorschlag:
Die Rechtliche prüfung zur Einwohnerfragestunde des Hessischen Städte- und Gemeindebundes 
vom 15.07.2021 wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):
(1) Antrag Bündnis90Die Grünen Änderung der Geschäftsordnung
(2) Rechtliche Prüfung HSGB zur Einwohnerfragestunde 15.07.21











Der Gemeindevorstand

Ersteller:
Fachbereich:
Büro des Bürgermeisters

Drucksachen Nr.: VL-83/2021
Datum, 09.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevorstand 20.04.2021
Gemeindevertretung 29.04.2021
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 30.06.2021
Gemeindevertretung 08.07.2021

Neuwahl einer Schiedsfrau/eines Schiedsmannes für den Schiedsamtsbezirk Niederdorfel-
den

Sachdarstellung:
Das Amtgericht Hanau hat mitgeteilt, dass die Schiedsfrau Carola Rebholz ihren vorzeitigen
Rücktritt eingereicht hat.Uwe Spieckermann hat sein Einverständnis gegeben, das Amt des stell-
vertretenden Schiedsmannes auch weiterhin auszuführen.

Durch Bekanntmachung und Pressemitteilung haben wir das Amt einer Schiedsperson ausge-
schrieben. Es gingen bis zum Bewerbungsschuss drei Bewerbungen ein:

• Monika Lentzen
• Jörg Bernardy
• Hans Schoch

Die Bewerbungsunterlagen der Interessenten sind vorab an die zuständige Bezirksvereinigung des
Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V. (BDS) geschickt worden (s.VV zu § 4
– VVHSchAG). Die Bewerbungsunterlagen der Interessenten sind beigefügt.

Die Gemeindevertretung wird in ihrer Sitzung am 29.04.2021 die Schiedsperson wählen. Zur Wahl
bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter.

Der Gemeindevorstand wird gebeten, die Gemeindevertretung um die Neuwahl einer Schieds-
frau/eines Schiedsmannes zu bitten und die zu wählenden Kandidaten bzw. Kandidatin zu benen-
nen.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 20.04.2021 beschlossen, der Gemeindevertre-
tung alle drei Bewerber für die Wahl zur/zum Schiedsfrau/Schiedsmann vorzuschlagen.
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Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 29.04.2021 die Vorlage zur weiteren Beratung in
den Haupt- Finanz- und Sozialausschuss verwiesen.

Beschlussvorschlag:
Es wird/werden folgende Bewerber zur/zum Schiedsfrau/Schiedsmann vorgeschlagen:

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx



Gemeinde Niederdorfelden Der Gemeindevorstand

Aktenzeichen:
Fachbereich Finanz- und Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-80/2021
Datum, 07.04.2021

Beschlussvorlage
- öffentlich -

Beratungsfolge Termin

Gemeindevertretung 29.04.2021

Mitteilungen

Sachdarstellung:
Die Mitteilungen werden am Sitzungstag durch den Bürgermeister vorgetragen und mit dem Proto-
koll der Gemeindevertretersitzung an alle Mitglieder verschickt.

Beschlussvorschlag:
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